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RS OGH 1952/5/15 1Ob348/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1952

Norm

EO §47 Abs2

Rechtssatz

Verzichtet der Betreibende auf den Vollzug der Exekution an einem Orte, wo zu erwarten ist, daß pfändbare

Gegenstände des Verpflichteten vorhanden sind, kann nicht Einleitung des Eidesverfahrens beantragt werden.
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